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1. Gegenstand der Erklärung
Diese Konformitätserklärung gilt für von Müritzkeramik hergestellte Keramikartikel, die bestimmungsgemäß mit Lebensmitteln in 
Berührung kommen, insbesondere:

• Teller, Schalen, Tassen, Becher, Krüge, Kannen, Servier- und Gebrauchsgeschirr

Nicht erfasst sind Artikel, die nicht für den Lebensmittelkontakt bestimmt sind (z. B. reine Dekorationsobjekte), sofern sie erkennbar 
nicht als Essgeschirr bestimmt sind.

Hinweis zur Individualität/Prozessvarianz:
Unsere Produkte entstehen in handwerklichen Brennverfahren (u. a. Holzbrand). Dabei können Oberflächen und Glasurausprägungen 
prozessbedingt variieren (auch innerhalb eines einzelnen Stücks). Diese Varianz ist gestalterisch gewollt und Bestandteil der 
handwerklichen Herstellung.

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Die genannten Artikel sind für den Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen, einschließlich wässriger, saurer und fetthaltiger 
Lebensmittel, unter üblichen Gebrauchsbedingungen im Haushalt und in der Gastronomie.

Temperatur/Anwendung: geeignet für kalte und heiße Speisen und Getränke im üblichen Gebrauch.
Reinigung: spülmaschinengeeignet im üblichen Gebrauch.
Mikrowelle/Ofen: Die Eignung gilt auch für Mikrowelle bzw. Backofen im üblichen Gebrauch.

3. Anwendbare Rechtsvorschriften
Die oben genannten Artikel entsprechen den Anforderungen der jeweils geltenden Vorschriften für Lebensmittelkontaktmaterialien, 
insbesondere:

• Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 (Rahmenverordnung Lebensmittelkontaktmaterialien)
• Richtlinie 84/500/EWG (Keramikartikel) in der jeweils geltenden Fassung, einschließlich der Änderungen durch Richtlinie 

2005/31/EG (Grenzwerte für die Freisetzung von Blei und Cadmium)



• Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 (Gute Herstellungspraxis, GMP)

4. Erklärung zur Konformität (Blei/Cadmium)
Müritzkeramik erklärt, dass die genannten Keramikartikel so hergestellt werden, dass sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch die 
Anforderungen der oben genannten Vorschriften erfüllen. Insbesondere werden die in der Keramik-Regelung festgelegten Grenzwerte für 
die Freisetzung von Blei (Pb) und Cadmium (Cd) eingehalten.
Zur präventiven Risikominimierung werden Rohstoffe und Glasurkomponenten unter dem Gesichtspunkt unerwünschter Inhaltsstoffe 
ausgewählt und dokumentiert.

5. Weitere Elemente – risikobasierte Betrachtung
Neben Blei und Cadmium werden weitere Elemente (z. B. aus Farb- und Effektglasuren) risikobasiert betrachtet. Maßgeblich ist dabei 
die chemische Beständigkeit der jeweiligen Oberflächen/Glasuren unter den vorgesehenen Gebrauchsbedingungen.

6. Nachweis- und Dokumentationsbasis
Zur Absicherung der Konformität werden geeignete Unterlagen vorgehalten, insbesondere (je nach Produktlinie/Verfahren):

• Rohstoffspezifikationen und Analysen (z. B. Herstellerangaben/COA, interne Dokumentation)
• Rezepturen und Herstellungsdokumentation im Rahmen der handwerklichen Praxis
• ggf. Prüf- und Bewertungsergebnisse zur Freisetzung relevanter Stoffe
• Maßnahmen zur Rückverfolgbarkeit von Rohstoffen und Lieferungen

7. Verantwortung / Unterschrift

Name: Markus Böhm
Funktion: Inhaber / Hersteller / Inverkehrbringer


